
	 Aachen 816	 519

1624)111 in seinem Codex regularum monasticarum112 zuerst heraus-
gegeben. Nach den bis heute grundlegenden Forschungen Wilmarts113 
bediente er sich dabei des Reginensis lat. 140 in der Biblioteca Vaticana, 
einer vom Anfang des 9. Jahrhunderts datierenden Handschrift aus 
Fleury mit monastischen Inhalten114. Dies freilich ist nur eine Version 
des Traktates, es gibt noch eine andere, die im Pariser Codex Nouv. acq. 
lat. 239 tradiert ist115. Diese noch im 10. oder beginnenden 11. Jahr-
hundert geschriebene Handschrift stammt aus dem südöstlich von 
Burgos gelegenen Kloster Silos, dessen Codices 1878 der Bibliothèque 
Nationale einverleibt worden waren. Fol. 33v findet sich das Incipit 
der epistola Evacri ad virginem directam (!)116. In der Substanz stimmt 
diese Überlieferung mit dem von Holste benutzten Reginensis über-
ein, weist aber doch so gravierende Unterschiede dazu auf, dass man in 
diesem Text „un doublet authentique, une seconde traduction ancienne 
des sentences pour les vierges“ sehen muss, die eine eigene Betrachtung 
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